
Beamtenrecht Nordrhein-Westfalen

Brinktrine / Heid

2020
ISBN 978-3-406-74788-5
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei 
beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition.
Sie gründetauf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage
C.H.BECK und Franz Vahlen.
beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit:
über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-
Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein
umfassendes Spezialsortiment imBereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund
700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

https://www.beck-shop.de/brinktrine-heid-beamtenrecht-nordrhein-westfalen/product/29929945?utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_ihv&utm_campaign=pdf_29929945&campaign=pdf/29929945
https://www.beck-shop.de/?utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_ihv&utm_campaign=pdf_29929945&campaign=pdf/29929945


Brinktrine/Heid
Beamtenrecht Nordrhein-Westfalen

16-09-20 13:35:05 SL2 BeckOK Landesrecht, NRW, Beamtenrecht, Brinktrine/Heid (Fr. Hilgenstock)
OKWEB$ SOAP BeckOKBeamtenRNRW_A-11_merged.xml



16-09-20 13:35:05 SL2 BeckOK Landesrecht, NRW, Beamtenrecht, Brinktrine/Heid (Fr. Hilgenstock)
OKWEB$ SOAP BeckOKBeamtenRNRW_A-11_merged.xml



Beamtenrecht
Nordrhein-
Westfalen

Kommentar

Herausgegeben von

Prof. Dr. Ralf Brinktrine
Universitätsprofessor, Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Prof. JUDr. Daniela A. Heid, Ph.D.
Professorin, Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, Brühl/Köln

2020

16-09-20 13:35:05 SL2 BeckOK Landesrecht, NRW, Beamtenrecht, Brinktrine/Heid (Fr. Hilgenstock)
OKWEB$ SOAP BeckOKBeamtenRNRW_A-11_merged.xml



Zitiervorschlag:
BeckOK BeamtenR NRW/Bearbeiter NBG § 1 Rn. 1

www.beck.de

ISBN 978 3 406 74788 5

© 2020 Verlag C. H. Beck oHG
Wilhelmstraße 9, 80801 München

Druck: Livonia Print, SIA
Ventspils 50, LV-1002 Riga, Lettland

Satz: Meta Systems Publishing & Printservices GmbH, Wustermark
Umschlaggestaltung: Martina Busch, Grafikdesign, Homburg Saar

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff)

16-09-20 13:35:05 SL2 BeckOK Landesrecht, NRW, Beamtenrecht, Brinktrine/Heid (Fr. Hilgenstock)
OKWEB$ SOAP BeckOKBeamtenRNRW_A-11_merged.xml



Bearbeiterverzeichnis

Christa Brammer .................. Leitende Ministerialrätin, Finanzministerium des Landes
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Prof. Dr. Ralf Brinktrine ....... Universitätsprofessor, Julius-Maximilians-Universität
Würzburg

Prof. Dr. Thomas Dünchheim . Rechtsanwalt, Düsseldorf
Mark Fröse .......................... Oberregierungsrat, Bundesamt für das Personalmanage-

ment der Bundeswehr, St. Augustin
Prof. JUDr. Daniela A. Heid,
Ph.D. ................................... Professorin, Hochschule des Bundes für öffentliche

Verwaltung, Brühl/Köln
Florian Hupperts ................... Rechtsanwalt, Düsseldorf
Prof. Dr. Michael Kawik ........ Professor, Hochschule des Bundes für öffentliche

Verwaltung, Mannheim
Ursula Keller-Zacher ............. Ministerialrätin, Finanzministerium des Landes

Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
Sven Ollmann ...................... Rechtsanwalt, Bochum
Dr. Marten Pfeifer ................. Ministerialrat, Ministerium des Innern des Landes

Nordrhein-Westfalen
Bernd Roreger ..................... Stadtrechtsdirektor, Bergkamen
Roland Schäfer ..................... Bürgermeister, Bergkamen
Dr. Daniela Schroeder, LL.M .. Rechtsanwältin, Fachanwältin für Verwaltungsrecht,

Köln
Eckhard Wölke ..................... Rechtsanwalt, Köln

V

16-09-20 13:35:05 SL2 BeckOK Landesrecht, NRW, Beamtenrecht, Brinktrine/Heid (Fr. Hilgenstock)
OKWEB$ SOAP BeckOKBeamtenRNRW_A-11_merged.xml





Vorwort

Der vorliegende Kommentar zum Beamtenrecht Nordrhein-Westfalen ist Teil einer Reihe
von mehreren Kommentaren zum Beamtenrecht der Länder, die beim C.H.Beck Verlag,
München erscheinen.

Mit dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Dienst-
rechtsmodernisierungsgesetz, DRModG NRW), GV. NRW. 2016, 309.440 – der letzten gro-
ßen Novelle des Landesbeamtengesetzes Nordrhein-Westfalens – im Jahr 2016 wurden die
zur Umsetzung der Föderalismusreform aus dem Jahr 2006 bereits getroffenen Maßnahmen
fortgeführt und weiterentwickelt. Durch das Gesetz wurden Änderungen in über 40 Gesetzen
und Verordnungen vorgenommen, vor allem in den Bereichen Dienstrecht (vgl. Art. 1
DRModG NRW, Gesetz über die Beamtinnen und Beamten des Landes Nordrhein-Westfalen,
Landesbeamtengesetz, LBG NRW), Besoldung (Art. 2 DRModG NRW, Besoldungsgesetz für
das Land Nordrhein-Westfalen, – Landesbesoldungsgesetz, LBesG NRW) und Versorgung
(Art. 3 Beamtenversorgungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Landesbeamtenversor-
gungsgesetz, LBeamtVG NRW), und nachfolgend auch im Laufbahnrecht (s. dazu die neue
NRWLVO, GV. NRW. 2016, 461).

Im Land sowie den Kommunen Nordrhein-Westfalens sind derzeit ca. 340.000 Beamtin-
nen und Beamte, Richterinnen und Richter beschäftigt, die Mehrzahl davon beim Land.
Dazu kommen etwa 225.000 Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.

Bereits mit dem Dienstrechtsanpassungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen vom
16.5.2013, GV. NRW. 233 ff. wurde das bis dahin über Art. 125a GG fortgeltende Bundes-
recht in Landesrecht übernommen. Es wurde versucht, einen leistungsfähigen, modernen
öffentlichen Dienst für die zuverlässige und umfassende Wahrnehmung hoheitlicher Aufga-
ben im Land Nordrhein-Westfalen zu erhalten und weiterzuentwickeln. Mit der Überleitung
des Besoldungs- und Versorgungsrechts erfolgten notwendige Änderungen, auch vor dem
Hintergrund neuerer, geänderter Rechtsprechung. Mit der Ergänzung des Landesbeamtenge-
setzes wurde vor allem eine wirkungsgleiche Übernahme von gesetzlichen Regelungen aus
dem Arbeitnehmerbereich sichergestellt. In diesem Zuge und um rasch Rechtssicherheit
bezüglich Aufstieg und Beförderung zu schaffen, wurde ebenso die Verordnung über die
Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten im Land Nordrhein-Westfalen novelliert,
NRWLVO vom 28.1.2014, GV. NRW. 21 ff.

Das Land Nordrhein-Westfalen stand weiterhin vor der Herausforderung, das öffentliche
Dienstrecht weiter neu zu ordnen und zu entwickeln, um den Belangen der Beamtinnen und
Beamten sowie der Richterinnen und Richter, aber auch der sozial- und finanzpolitischen
Verantwortung des Staates als Dienstherr und als Sachwalter der Interessen aller Bürgerinnen
und Bürger ausgewogen Rechnung zu tragen.

Mit der Novellierung im Jahr 2016 sollte ein einheitliches Dienst-, Besoldungs- und
Versorgungsrecht gewährleistet werden, das die genannten Vorgaben erfüllt und gleichzeitig
für die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst attraktive Bedingungen schafft und lern- und
leistungswillige Personen motiviert, in den öffentlichen Dienst des Landes einzutreten. Nach
mehrjährigen Dialogen zwischen den beteiligten Parteien konnte am 1.7.2016 das neue
DRModG NRW in Kraft treten, GV. NRW. 2016, 309.440. Im Wesentlichen beziehen sich
die Novellierungen auf die drei großen Themenbereiche Dienstrecht, Besoldungsrecht sowie
Versorgungsrecht.

Im Dienstrecht - in Form des neuen Landesbeamtengesetzes (Art. 1 DRModG NRW) -
war die Vereinbarkeit von Familie und Beruf das zentrale Thema. Obwohl bereits in den
vorangegangenen Novellierungen zahlreiche Möglichkeiten für eine Vereinbarung beider
geschaffen wurden, war Ziel der Reform, diese Möglichkeiten noch familienfreundlicher
und noch flexibler auszugestalten. Daher wurde bspw. die maximale Beurlaubungsdauer von
12 auf 15 Jahre erweitert, ein vorzeitiger Rückkehranspruch aus der familienbedingten Teil-
zeit und Beurlaubung normiert, die Ausbildung in Teilzeit ermöglicht und das Sabbatical als
familienbedingtes Teilzeitmodell bedarfsgerecht ausgebaut. Daneben wurden die Karriere-
chancen von Frauen verbessert, Personalentwicklung sowie Fortbildung stärker fokussiert,
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Vorwort

Fortbildung und behördliches Gesundheitsmanagement im Gesetz verankert sowie die
Attraktivität des öffentlichen Dienstes für Spezialisten gesteigert.

Vor dem Hintergrund der genannten Novellierungen wurde die Laufbahnverordnung am
21.6.2016 neu gefasst. Auch sie trat am 1.7.2016 in Kraft (GV. NRW. 2016, 441.488). Speziell
im Laufbahnrecht wurde die Laufbahngruppenstruktur an die Entwicklung im Hochschulbe-
reich (Bachelor/Master) angepasst, so dass künftig nur noch zwei statt vier Laufbahngruppen
existieren.

Im Besoldungsrecht (Art. 2 DRModG NRW) wurden insbesondere das Übergeleitete
Besoldungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (ÜBesG NRW) und das bisherige Lan-
desbesoldungsgesetz (NRWLBesG 2005) zu einem Gesetz zusammengeführt und dadurch
gleichzeitig überarbeitet, bereinigt und neu strukturiert. Zu nennen ist vor allem, dass die
jährliche Sonderzahlung ab 1.1.2017 in die monatlichen Bezüge integriert wurde, dass allein-
erziehende Beamtinnen und Beamte, die mit ihren Kindern in ihrem Haushalt leben, bezüg-
lich des Familienzuschlags besser gestellt werden, dass die Besoldung hinsichtlich des bisheri-
gen einfachen Dienstes verbessert wird und, dass die Wartefrist für die Zulage für die
Wahrnehmung eines höherwertigen Amtes angepasst wurde (18 auf 12 Monate) sowie für
bestimmte Beamtengruppen (Vollzugsdienst Polizei, Feuerwehr, Justiz, Steuerfahndung, Ver-
fassungsschutz) die Ruhegehaltsfähigkeit der Stellenzulagen wieder eingeführt wurde.

Das Versorgungsrecht wurde bereits mit dem Dienstrechtsanpassungsgesetz 2013 in Lan-
desrecht übergeleitet. Das entsprechende Beamtenversorgungsrecht wurde in Art. 3
DRModG NRW ebenfalls überarbeitet, bereinigt und neu strukturiert und sollte damit
anwenderfreundlicher und übersichtlicher werden. Anpassungen wurden vor allem bei der
Berücksichtigungsfähigkeit ruhegehaltsfähiger Dienstzeiten, der Vereinfachung von Kinder-
erziehungs- und Pflegezuschlägen sowie der Integration der Regelungen zur Versorgungslas-
tenteilung vorgenommen.

Das gesamte LBG NRW ist zudem nun durchgehend geschlechtergerecht. formuliert.
Darüber hinaus haben sich einige Nummerierungen von praxisrelevanten Paragrafen geän-
dert (bspw. Beförderungen nun § 19, Beurteilung nun § 92).

Die bisher letzte Änderung des LBG NRW trat am 25.5.2018 in Kraft und basiert auf
dem Gesetz zur Anpassung des allgemeinen Datenschutzrechts an die Verordnung (EU)
2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Nordrhein-Westfälisches
Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU – NRWDSAnpUG-EU) vom
17.5.2018. Dessen Art. 7 betraf vor allem Änderungen der §§ 86 und 87 LBG NRW sowie
eine Änderung des erst am 22.4.2017 in Kraft getretenen § 91a LBG NRW, die sog. Verarbei-
tung von Personalakten im Auftrag.

Der vorliegende Kommentar hat das Ziel, Personal- und Beamtenrechtspraktikern in
Landes- und Kommunalbehörden, Personalvertretungen, Hochschullehrern, Rechtsanwälten
und Richtern bei der Bewertung und Recherche dienstrechtlicher Probleme nützliche und
vor allem aktuelle Hinweise zu geben. Daneben richtet er sich natürlich an alle Beamtinnen
und Beamten des Landes Nordrhein-Westfalen sowie dessen Kommunen, um bei auftreten-
den beamtenrechtlichen Fragestellungen Antworten zu geben.

Die Herausgeber danken der engagierten Unterstützung der vielzähligen Mitautoren,
ohne deren Beiträge der Kommentar nicht hätte erstellt werden können.

Würzburg/Brühl/Köln/München, im Dezember 2019 Professor Dr. Ralf Brinktrine
Prof. JUDr. Daniela A. Heid, Ph.D.
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